
RiStBV: 213 Geheimhaltung

213  Geheimhaltung 
 
(1) Geheimzuhaltende Tatsachen und Erkenntnisse, insbesondere Staatsgeheimnisse (§ 93 StGB), dürfen 
in Sachakten nur insoweit schriftlich festgehalten werden, als dies für das Verfahren unerlässlich ist.

(2) 1Bei der Behandlung von Verschlusssachen sind die Vorschriften der Verschlusssachenanweisung, bei 
der Behandlung von Verschlusssachen zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Ursprungs die für diese 
geltenden besonderen Geheimschutzvorschriften zu beachten. 2Das gilt auch bei der Mitteilung von 
Verschlusssachen an Verteidiger, Sachverständige und sonstige Verfahrensbeteiligte (z.B. Dolmetscher), 
soweit nicht zwingende Rechtsgrundsätze entgegenstehen.

(3) 1Auch wenn bei der Mitteilung von Verschlusssachen an Verteidiger, Sachverständige oder sonstige 
Verfahrensbeteiligte zwingende Rechtsgrundsätze den Vorschriften der Verschlusssachenanweisung oder 
den besonderen Geheimschutzvorschriften entgegenstehen, sind die Empfänger gleichwohl eindringlich auf 
ihre Geheimhaltungspflicht (§§ 93 ff., 203, 353b StGB) hinzuweisen; dabei ist ihnen zu empfehlen, bei der 
Behandlung der Verschlusssachen nach den im Einzelfall einschlägigen Vorschriften zu verfahren, die 
ihnen zu erläutern sind. 2Über den Hinweis und die Empfehlungen ist ein Vermerk zu den Akten zu nehmen; 
dieser soll vom Empfänger unterschrieben werden.

(4) 1Der Mitteilung von Verschlusssachen an Verteidiger im Sinne der Absätze 2 und 3 steht die 
Akteneinsicht gleich, wenn sie sich auf Verschlusssachen erstreckt. 2Bei Akten, die Verschlusssachen des 
Geheimhaltungsgrades VS-VERTRAULICH, GEHEIM oder STRENG GEHEIM enthalten, ist besonders 
sorgfältig zu prüfen,

a)  ob nicht wichtige Gründe entgegenstehen, Einsicht durch Bereitstellen des Inhalts der Akte zum Abruf 
oder durch Bereitstellen einer Aktenkopie zur Mitnahme zu gewähren oder dem Verteidiger die Akten zur 
Einsichtnahme in seine Geschäftsräume oder in seine Wohnung mitzugeben (§ 32f Absatz 1 Satz 4, 
Absatz 2 Satz 2 und 3 StPO);

 
b)  ob rechtliche Bedenken gegen die Anfertigung von Notizen, Abschriften, Auszügen oder Ablichtungen 
durch den Verteidiger bestehen.

 
3Dies gilt sinngemäß bei Sachverständigen und sonstigen Verfahrensbeteiligten.

(5) 1In geeigneten Fällen soll der Staatsanwalt die Verteidiger, Sachverständigen und sonstigen 
Verfahrensbeteiligten zur Geheimhaltung der ihnen mitgeteilten geheimhaltungsbedürftigen Umstände unter 
Hinweis auf die Strafbarkeit der Geheimnisverletzung (§ 353b Absatz 2 StGB) förmlich verpflichten. 2Dabei 
ist zu beachten, dass eine derartige Verpflichtung zur Geheimhaltung nur auf Grund eines Gesetzes oder 
mit Einwilligung des Betroffenen möglich ist. 3Über die Einwilligung des Betroffenen und über die Vornahme 
der Verpflichtung ist ein Vermerk zu den Akten zu nehmen, der von dem Verpflichteten unterschrieben 
werden soll.

(6) 1Ist eine Gefährdung der Staatssicherheit zu besorgen, hat der Staatsanwalt durch entsprechende 
Anträge auf gerichtliche Maßnahmen nach §§ 172 und 174 Absatz 2 GVG hinzuwirken. 2Im Übrigen ist 
Nummer 131 zu beachten.


